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Antrag Baumschutzsatzung 

 

Der Magistrat wird gebeten, eine örtliche Baumschutzsatzung zu erstellen. Die vom Deutschen 

Städtebund erstellte Muster-Baumschutzsatzung könnte als Vorlage dienen. Für genehmigte 

Fällungen müssen Neupflanzungen erfolgen. Ausnahmen können definiert werden, wie 

beispielsweise Obst- und Nadelbäume, die dann ohne Genehmigung gefällt werden könnten. 

 

 

Begründung: 

 

Die Mittel zur Begrenzung des Klimawandels auf kommunaler Ebene sind begrenzt. Deswegen sollte 

jede Möglichkeit genutzt werden. Die Einführung einer Baumschutzsatzung würde hier einen 

wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung leisten. Der Erhalt von Bäumen, vor allem 

großen, alten Bäumen, dient der Umwelt und dem ökologischen Gleichgewicht. Bäume spielen eine 

wichtige Rolle bei der Schaffung von Schatten, der Verbesserung der Luftqualität, der Reduzierung 

von Staub und Lärm sowie der Erhaltung der Biodiversität. Der Schutz und damit der Erhalt von 

Bäumen ist in städtischen Gebieten besonders wichtig, um das Stadtklima zu verbessern und den 

Auswirkungen der Klimaerwärmung entgegenzuwirken, Neupflanzungen werden wegen anhaltender 

Trockenheit immer mehr zur Herausforderung. 

Junge Bäume brauchen viele Jahre, bis sie den Nutzen eines alten Baumes vollständig ersetzen 

können. Deshalb ist es unabdingbar, alte Bäume, wenn irgend möglich, zu erhalten. 

 

    

Silke Rückert                    Frank Raupach  

Fraktionsvorsitzende                Fraktionsvorsitzender 
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Der Arbeitskreis Stadtbäume stellt sich vor
Der AK Stadtbäume besteht seit 1975 mit zurzeit 18 Mitgliedern, die ihn auch in nationalen und internati-
onalen Institutionen, Fachverbänden und Gremien vertreten. Schwerpunkte des AK sind die GALK-Stra-
ßenbaumliste, begleitende praxisbezogene Straßenbaumtests, Vorgaben für das Aus bildungswesen, 
z. B. zu ‚Baumpfl anzung‘ oder ‚Gehölzschnitt‘, oder für den ‚Aufbau digitaler Baum kataster‘. In einer Reihe 
von Positionspapieren behandelt der AK Themen wie Klimawandel, Feinstaub oder Streusalz.

Baumschutz auf Baustellen
AUTOR: ARBEITSKREIS STADTBÄUME, DEUTSCHE GARTENAMTSLEITERKONFERENZ, November 2001/April 2012
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Musterbaumschutzsatzung 

Bäume in der Stadt gewinnen seit vielen Jahren 
immer größere Bedeutung. Sei es als Straßen-
baum, Parkbaum oder als Hausbaum im privaten 
Bereich, in Zeiten zunehmender Alltagshektik und 
größer werdender Technisierung unserer Umwelt 
vermitteln sie uns im urbanen Bereich ein Stück 
Natur. Durch ihr großes Grünvolumen und ihre 
Schat  tenwirkung beeinfl ussen die Stadtbäume 
wesent lich das innerstädtische Mikroklima. Des 
Weiteren seien hier noch die bereits bekannten po-
sitiven Aspekte wie Feinstaubminderung sowie die 
Auswirkungen auf das Wohlbefi nden und auf die 
Lebensqualität der Bevölkerung genannt.

Um die Bäume zu schützen und deren positive 
Vor züge langfristig zu erhalten, können Kom-
munen Baum schutz satzungen erlassen.

Mit der im Jahr 2012 vom GALK-Arbeitskreis 
Stadt bäume im Auftrag des Deutschen Städte-
tag erarbeiteten Musterbaumschutzsatzung wird 
den Kommunen die Möglichkeit gegeben, sich 
über grund sätzliche Fragen zu Inhalt, Zweck und 
Ziel einer Baumschutzsatzung zu informieren. 
Grundlage für die Erarbeitung war dabei das im 
März 2010 in Kraft getretene Bundesnaturschutz-
gesetz, nach welchem die Kommunen nach eige-
nem Ermessen Baumschutzsatzungen erlassen 
können.

Im Ergebnis dessen sollen die Kommunen in die 
Lage versetzt werden, diese Musterbaumschutz-
satzung als Leitfaden für die Erstellung einer 
eigenen Baum schutzsatzung zu verwenden.

Durch den Erlass einer Baumschutzsatzung 
wer den Möglichkeiten zur Einfl ussnahme im Gel-
tungsbereich geschaffen. Gerade auch in stadtöko-
logischer und stadtgestalterischer Hinsicht.

Im Vorfeld der Erarbeitung dieser Musterbaum-
schutz satzung wurden Erfahrungen aus vielen 
kommunalen Baumschutzsatzungen und von teil-

nehmenden Städten im GALK-Arbeitskreis zusam-
mengetragen, ausgewertet und eingearbeitet.

Eine besondere Rolle spielen dabei die bereits exis-
tierenden Baumschutzsatzungen dieser Kom mu-
nen, welche von Interessierten unter www.galk.de 
auf einer Sonderseite abgerufen werden können. 
Auf dieser Sonderseite kann man sich über die 
detaillierten, auf die jeweiligen Belange der Kom-
munen zugeschnittenen Baum schutzsatzungen 
in for  mieren und die GALK-Musterbaumschutzsat-
z ung zum Download herunterladen.

Neben den vom § 29 Abs. 1 Bundesnaturschutzge-
setz festgelegten naturschutzrechtlichen gesetz-
li chen Vorga ben können sich aus den von den 
Kom munen erlassenen Baumschutzsatzungen 
wei tere Regelun gen ergeben, die dann verbindliche 
Außen wirkung haben. Zu beachten sind ebenfalls 
alle anderen natur schutz rechtlichen Regelungen, 
zum Beispiel das generelle Fällverbot zwischen 
dem 1. März und dem 30. Sep tember eines jeden 
Jahres. Weiterhin können ergänzend zur Erstellung 
einer Baum schutzsatzung landesbezogene Aus füh-
rungs ge setze herangezogen werden. Die von der 
Kommune erstellte Baumschutzsatzung sollte da-
bei als beratendes Instrument verstanden werden.

Der Schutz und Erhalt von Bäumen muss da-
bei immer im Vordergrund stehen. Eine Baum-
schutzsatzung kann die öffentliche Meinung, die 
Wertschätzung und positive Widerspiegelung von 
Bäumen in der Wahrnehmung der Bürger unter-
mauern. Der Geltungsbereich dieser Satzung 
muss eindeutig defi niert sein, um spätere Rechts-
streitigkeiten bei Ver stößen zu vermeiden. Es hat 
sich in der Praxis bewährt, diesen Geltungsbereich 
mit einer Karte visuell darzustellen und diese zum 
Bestandteil der Satzung zu machen.

Für die Kommunen bietet eine bestehende Baum-
schutzsatzung den weiteren Vorteil, Nach bar-

schafts streitigkeiten aktiv schlichten und bei legen 
zu können, denn mit einer Baumschutzsatzung 
steht eine neutrale Behörde zwischen den strei-
tenden Parteien. Die rechtlichen Hintergründe und 
fachlich fundierte Lösungsansätze können aufge-
zeigt werden und der soziale Friede zwischen den 
Streitparteien kann gewahrt bleiben.

Ein anderer Aspekt ist die Gewährleistung der 
Ver kehrs sicherheit, die ja auch der private Grund-
stücks eigentümer umsetzen muss. Bei Unsicher-
heiten über fachliche Probleme, zum Beispiel der 
Stand- und Bruchsicherheit von Bäumen, kann 
die entsprechende Fachbehörde beratend zur 
Seite stehen. Positiv kann sich durch solch eine 
Beratung auswirken, dass der Bürger von Fällan-
trägen absieht und Schäden an den Bäumen bes-
ser einschätzen kann. Bei genehmigten Fällungen 
sollte der Ersatz so genau wie möglich aufgeführt 
werden. Der Ersatz kann sowohl durch Nachpfl an-
zungen von Bäumen als auch durch Zahlung fi nan-
zieller Mittel ausgeglichen werden.

Zur höheren Akzeptanz einer Baumschutzsatzung in 
der Bevölkerung können aber auch Anpfl an zun gen, 
wie zum Beispiel die von Obst- oder Na del bäumen, 
aus dem Schutzgegenstand herausgenommen 
werden. Dies macht vor allem in Re gio nen beson-
deren Sinn, wenn dort verstärkt Obstanbau und 
Forstwirtschaft zu wirtschaftlichen Zwecken auch 
im privaten Bereich betrieben werden. 

Die in § 3 der Musterbaumschutzsatzung aufge-
führten Verbote soll ten so präzise wie möglich be-
schrieben wer den. Oftmals bestehen seitens der 
Verursacher verbote ner Handlungen Un klar heiten 
darüber, welche Handlungen zulässig oder zu un-
terlassen sind. Gerade bei Bauvorhaben kommt 
es häufi g zu Schädigungen von Bäumen. Es sind 
differenzierte Maßnahmen zum Schutz des Wurzel-
bereiches, etwa bei Überfahren des Wurzelraumes 
oder bei Tiefbauarbeiten, aufzuzeigen. Hilfreich ist 
hier, ein Merkblatt zum Schutz von Gehölzen auf 
Baustellen als Anlage beizufügen. 

Alle in der Musterbaumschutzsatzung vorge schla-
genen Kriterien sind frei wählbar und sollten den 
regionalen Gegebenheiten unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorgaben angepasst werden. An die-
ser Stelle soll noch einmal herausgestellt werden, 
dass unaufschiebbare Maßnahmen zur Herstellung 
der Verkehrssicherungspfl icht und zur Gefahrenab-
wehr für Personen oder bedeutender Sachschäden 
nicht als verbotene Handlungen gelten.

Mit dem Erlass einer Baumschutzsatzung wird es 
den Kommunen gelingen, einen gesunden, vitalen 
und verkehrssicheren Baumbestand auch für die 
Zukunft zu schützen und nachhaltig zu sichern.

Die Musterbaumschutzsatzung soll dabei beratend 
und unterstützend wirken.

Abb. 1 Pilzbefall am Stammfuß eines Baumes. Oft werden 
auf Grund solcher Symptome Fällanträge von den Baumei-
gentümern gestellt. Bei diesen Anträgen können fachliche 
Probleme gemeinsam mit dem Baumeigentümer erörtert 
und Unsicherheiten ausgeräumt werden.
Abb. 2 Der Schutz von Bäumen stellt insbesondere die bau -
aus  führenden Firmen vor große Probleme. Sie sollten von den 
Fachämtern im Zuge von Baumaßnahmen beraten werden.

2
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Baumschutzsatzung der Stadt ………  zum Schutz von Bäumen und Hecken

Die Stadtverordnetenversammlung/der Stadtrat/der Gemeinderat/die Gemeindevertretung der Stadt ……… hat in ihrer/
seiner Sitzung am ……… auf der Grundlage des § 29 Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit § ……… des landesbezogenen 
Ausführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung folgende Satzung beschlossen:

§ 1 
Geltungsbereich, Schutzzweck

 (1) Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst 
 – das gesamte Gebiet der Stadt ……… /Gemeinde ………, oder 
 –  die Flächen innerhalb der rechtkräftigen Bebauungspläne (§33 BauGB) sowie der innerhalb im Zusammenhang  

bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB), und/oder
 – den Außenbereich (§ 35 BauGB) der Stadt ……… /Gemeinde ………

 Das Original einer den Geltungsbereich ausweisenden Karte im Maßstab 1:15.000 ist bei der Stadt ……… / 
Gemeinde ………, Anschrift ………, einzusehen1.

 (2)  Die Erklärung der Bäume und Hecken zu geschützten Landschaftsbestandteilen (§29 BNatSchG) erfolgt mit dem Ziel, 
sie zu erhalten, weil sie

 – das Orts- und Landschaftsbild beleben und gliedern, 
 – zur Verbesserung der Lebensqualität und des Kleinklimas beitragen, 
 – die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes fördern und sichern, 
 – der Luftreinhaltung dienen und 
 – vielfältige Lebensräume darstellen.

§ 2 
Schutzgegenstand

 (1)  Die Bäume und Hecken im Geltungsbereich dieser Satzung werden im nachstehend bezeichneten Umfang zu ge-
schützten Landschaftsbestandteilen erklärt.

(2) Geschützt sind: 
 a) Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 80 cm/100 cm/120 cm/140 cm 
 b)  mehrstämmig ausgebildete Bäume, wenn wenigstens ein Stamm einen Umfang von mindestens 50 cm/80 cm/100 cm 

aufweist
 c)  Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 50 cm/80 cm/100 cm, wenn sie in einer Gruppe von mindestens fünf 

Bäumen so zusammenstehen, dass sich die Kronenbereiche berühren
 d)  alle freiwachsenden Hecken mit einer durchschnittlichen Höhe von mindestens 3 m/5 m. Als Hecken gelten überwie-

gend in Zeilenform gewachsene Gehölzstreifen aus Laubgehölzen und/oder Eiben ab einer Länge von 5 m/10 m/15 m.
 e) Ersatzpflanzungen gemäß § 8 dieser Satzung vom Zeitpunkt der Pflanzung an.

Grundsätzlich wird der Stammumfang in einer Höhe von 1 m über dem Erdboden gemessen. Liegt der Kronenansatz unter 
dieser Höhe, ist der Stammumfang unmittelbar darunter maßgebend. Bei mehrstämmigen Bäumen wird die Summe der 
Stammumfänge zugrunde gelegt, sofern einer der einzelnen Stämme einen Umfang von mindestens 30 cm/50 cm aufweist.

 (3) Diese Satzung gilt nicht für 
 a) Obstbäume (mit Ausnahme von Walnussbäumen und Esskastanien), 
 b)  Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes2, mit Ausnahme von Wald auf Hausgrundstücken und anderen waldartig 

bestockten Flächen im Siedlungsbereich, die nicht zielgerichtet forstwirtschaftlich genutzt werden und
 c) Bäume und Sträucher in Baumschulen und Gärtnereien, wenn sie Erwerbszwecken dienen, 
 d) Botanische Gärten, 
 e)  Bäume und Hecken in Kleingärten im Sinne des § 1 Abs. 1 des Bundeskleingartengesetzes (BKleingG) vom  

28. Februar 1983 (BGBl. I S. 210)

§ 3 
Verbotene Handlungen

 (1)  Es ist verboten, die geschützten Bäume und Hecken zu beseitigen, zu zerstören, zu beschädigen oder in ihrer typischen 
Erscheinungsform wesentlich zu verändern.

 (2) Schädigungen und Beeinträchtigungen im Sinne dieser Satzung sind insbesondere: 
 a) das Kappen von Bäumen, 
 b) das Anbringen von Verankerungen und Gegenständen, die Bäume oder Hecken gefährden oder schädigen, 
 c)  Abgrabungen, Ausschachtungen, Aufschüttungen oder Verdichtungen im Wurzelbereich (in der Regel Bodenflächen 

unter dem Traufbereich zuzüglich 1,5 m nach allen Seiten),
 d)  Versiegelungen des Wurzelbereiches mit wasser- und luftundurchlässigen Materialien (z. B. Asphalt, Beton oder  

Ähnlichem),
 e) das Ausbringen von Herbiziden, 
 f )  das Lagern, Ausschütten oder Ausgießen von Salzen, Säuren, Ölen, Laugen, Farben, Abwässern oder Baumaterialien 

sowie
 g) das Befahren und Beparken des Wurzelbereiches, soweit dieser nicht zur befestigten Fläche gehört, 
 h) Grundwasserabsenkungen oder -anstauungen im Zuge von Baumaßnahmen.

(3) Nicht unter die Verbote des § 3 fallen fachgerechte Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen, insbesondere: 
 a) die Beseitigung abgestorbener Äste, 
 b) die Behandlung von Wunden, 
 c) die Beseitigung von Krankheitsherden, 
 d) die Belüftung und Bewässerung des Wurzelwerkes, 
 e) der Rückschnitt bzw. das Auf-den-Stock-setzen von Hecken zum Zweck der natürlichen Verjüngung und 
 f ) die Herstellung des Lichtraumprofils an Straßen sowie der Schnitt an Formgehölzen.

 (4)  Nicht verboten sind unaufschiebbare Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherungspflicht bzw. Abwehr einer 
Gefahr für Personen und/oder zur Vermeidung bedeutender Sachschäden.

§ 4 
Schutz- und Pflegemaßnahmen

 (1)  Eigentümer und Nutzungsberechtigte haben die auf ihren Grundstücken stehenden Bäume und Hecken zu erhalten, 
zu pflegen und schädigende Einwirkungen auf die geschützten Objekte zu unterlassen. Entstandene Schäden sind 
fachgerecht zu sanieren.

 (2)  Die Stadt ……… kann den Eigentümer oder sonstigen Nutzungsberechtigten verpflichten, die Durchführung bestimm-
ter Erhaltungs-, Pflege- und Schutzmaßnahmen an geschützten Bäumen und Hecken zu dulden.

§ 5 
Ausnahmen

 (1)  Die Stadt ……… kann auf Antrag des Eigentümers oder Nutzungsberechtigten Ausnahmen von den Verboten des § 3 
zulassen, wenn das Verbot

 a)  zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Ausnahme mit den öffentlichen Interessen, insbesondere 
dem Zweck der Schutzausweisung, vereinbar ist oder

 b)  eine nach sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften zulässige Nutzung des Grundstücks sonst nicht oder nur unter 
unzumutbaren Beschränkungen verwirklicht werden kann.

 (2) Eine Ausnahme ist zuzulassen, wenn 
 a)  der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte aufgrund von Rechtsvorschriften verpflichtet ist, die geschützten Bäume oder 

Hecken zu entfernen oder zu verändern und er sich nicht in zumutbarer Weise von dieser Verpflichtung befreien kann,

1  Karte kann entfallen, wenn der Geltungsbereich sich auf das gesamte Stadt-/Gemeindegebiet erstreckt
2  Gegebenenfalls genaue Gesetzesbezeichnung einfügen
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 b)  von den geschützten Bäumen oder Hecken Gefahren für Personen oder für Sachen von bedeutendem Wert ausgehen 
und die Gefahren nicht auf andere Weise mit zumutbarem Aufwand beseitigt werden können,

 c)  der geschützte Baum oder die geschützte Hecke krank ist und die Erhaltung auch unter Berücksichtigung des öffent-
lichen Interesses daran mit zumutbarem Aufwand nicht möglich ist,

 d)  die Beseitigung der geschützten Bäume oder Hecken aus überwiegendem öffentlichen Interesse dringend erforderlich 
ist oder 

 e) ein geschützter Landschaftsbestandteil einen anderen wertvollen Landschaftsbestandteil wesentlich beeinträchtigt.

§ 6 
Genehmigungsverfahren

 (1)  Ausnahmen sind bei der Stadt ……… schriftlich mit Begründung zu beantragen. Dem Antrag ist ein Bestandsplan bei-
zufügen, aus dem die auf dem Grundstück befindlichen geschützten Landschaftsbestandteile nach Standort, Art, Höhe, 
Stammumfang und bei Hecken nach Standort, Art, Höhe und flächiger Ausdehnung ersichtlich sind. Die Stadt ……… 
kann die Beibringung eines Wertgutachtens für den zu beseitigenden Landschaftsbestandteil verlangen.

 (2)  Die Entscheidung über einen Ausnahmeantrag ist schriftlich zu erteilen; sie kann mit Nebenbestimmungen, insbeson-
dere einem Widerrufsvorbehalt verbunden werden. Die Genehmigung ist auf zwei Jahre nach der Bekanntmachung zu 
befristen. Auf Antrag kann die Frist um jeweils ein Jahr verlängert werden.

§ 7 
Verfahren bei Bauvorhaben

 (1)  Wird für ein Grundstück im Geltungsbereich dieser Satzung eine Baugenehmigung beantragt, so sind in einem 
Bestandsplan die auf dem Grundstück vorhandenen geschützten Landschaftsbestandteile mit Standort, Landschafts-
bestandteilart, bei Bäumen mit Stammumfang und Kronendurchmesser einzutragen und unverzüglich unter Hinweis 
auf die beabsichtigte Baumaßnahme der zuständigen Baubehörde zuzuleiten. Gleiches gilt für alle geschützten 
Landschaftsbestandteile, die auf Nachbargrundstücken und im öffentlichen Raum stehen und von der geplanten Bau-
maßnahme betroffen sind.

 (2) Absatz 1 gilt auch für Bauvoranfragen.

§ 8 
Ersatzpflanzung, Ausgleichszahlung

 (1)  Wird für die Beseitigung eines geschützten Baumes oder einer Hecke eine Ausnahme nach § 5 erteilt, ist der Antragstel-
ler zur Ersatzpflanzung wie folgt verpflichtet:

 a)  Beträgt der Stammumfang des entfernten Baumes 80 cm/100 cm/120 cm/140 cm, ist ein Ersatzbaum/sind zwei Ersatz-
bäume mit einem Stammumfang/Stammumfängen von je 18/20 cm nachzupflanzen.

 b)  Beträgt der Stammumfang des entfernten Baumes mehr als 80 cm/100 cm/120 cm/140 cm, ist für jeden zusätzlichen 
angefangenen Stammumfang von 50 cm ein zusätzlicher Baum der oben genannten Stärke zu pflanzen.

 (2)  Sofern der Antragsteller Ersatzpflanzungen auf seinem Grundstück nicht in vollem Umfang durchführen kann und nicht 
über andere Grundstücke im Geltungsbereich verfügt, wo dieses möglich ist, hat er eine Ausgleichzahlung in Höhe von 
300 €/500 €/800 €/1000 € je Baum (hierin enthalten sind der Wert des Baumes sowie die Kosten für die Pflanzung und 
die Fertigstellungspflege), der nach § 8 Absatz 1 dieser Satzung zu pflanzen wäre, an die Stadt ……… zu entrichten.  
Die Stadt ……… verwendet eingenommene Ausgleichszahlungen zweckgebunden für Gehölzpflanzungen.

 (3)  Wird für die Beseitigung einer geschützten Hecke eine Genehmigung nach § 5 erteilt, ist der Antragsteller verpflichtet, 
eine Ersatzpflanzung aus standortgerechten Laubgehölzen (zweimal verpflanzt) in der Handelsgröße von mindestens 
100/125 cm vorzunehmen. Je Meter entfernter Hecke ist mindestens ein Gehölz der vorgenannten Qualität als Ersatz zu 
pflanzen.

 (4)  Die Ersatzpflanzung ist auf dem Grundstück vorzunehmen, auf dem das zur Beseitigung freigegebene Schutzobjekt 
stand. Als Ersatzpflanzungen sind standortgerechte Laubgehölze zu verwenden. Wenn die Grundstückgegebenheiten 
dies nicht zulassen, können im Ermessen der Genehmigungsbehörde auf die jeweiligen Verhältnisse angepasste Ersatz-
pflanzungen bestimmt werden.

 (5)  Die Verpflichtung zur Ersatzpflanzung gilt erst dann als erfüllt, wenn die Gehölze angewachsen sind. Sie sind dauerhaft 
zu unterhalten und unterliegen sofort dem Schutz dieser Satzung.

§ 9 
Folgebeseitigung

 (1)  Hat der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte entgegen den Verboten des § 3 ohne Ausnahmegenehmigung nach  
§ 5 ein geschütztes Landschaftsbestandteil entfernt oder zerstört, so ist er zur Ersatzpflanzung oder zur Leistung eines 
Ausgleichs nach § 8 verpflichtet.

 (2)  Hat der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte entgegen den Verboten des § 3 ohne eine Ausnahme nach § 5 ein ge-
schütztes Landschaftsbestandteil geschädigt oder seinen Aufbau wesentlich verändert, ist er verpflichtet, die Schäden 
oder Veränderungen zu beseitigen oder zu mildern, soweit dies möglich ist. Anderenfalls ist er zu einer Ersatzpflanzung 
oder zur Leistung eines Ausgleichs nach § 8 verpflichtet.

 (3)  Hat ein Dritter einen geschützten Landschaftsbestandteil entfernt, zerstört oder geschädigt, so ist der Eigentümer oder 
Nutzungs berechtigte zur Folgebeseitigung nach den Absätzen 1 und 2 bis zur Höhe seines Ersatzanspruchs gegenüber 
dem Dritten verpflichtet. Er kann sich hiervon befreien, wenn er gegenüber der Stadt ……… die Abtretung seines 
Ersatzanspruchs erklärt.

§ 10 
Ordnungswidrigkeiten

 (1) Ordnungswidrig im Sinne des § ……… des Naturschutzgesetzes ……… handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 a)  entgegen den Verboten des § 3 dieser Satzung geschützte Landschaftsbestandteile beseitigt, zerstört, beschädigt oder 

verändert, ohne im Besitz der erforderlichen Ausnahmegenehmigung zu sein,
 b)  der Anzeigepflicht nach § 6 und § 7 dieser Satzung nicht nachkommt oder falsche und oder unvollständige Angaben 

über geschützte Landschaftsbestandteile macht,
 c) entgegen des § 4 auferlegte Erhaltungs-, Pflege- und Schutzmaßnahmen nicht erfüllt,  
 d) nach § 8 keine Ersatzpflanzungen durchführt und unterhält und/oder keine Ausgleichszahlungen entrichtet oder 
 e) einer Aufforderung zur Folgebeseitigung gemäß § 9 nicht nachkommt.

 (2)  Ordnungswidrigkeiten können nach § ……… der jeweiligen Gesetzgebung mit einer Geldbuße bis zu ……… €  
geahndet werden, soweit die Zuwiderhandlung nicht durch Bundes- oder Landesrecht mit Strafe bedroht ist.

§ 11 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Baumschutzsatzung vom ……… 
außer Kraft.

Hinweis: In der Rechtssprechung ist anerkannt, dass die Verpflichtung der Eigentümer oder sonstigen Nutzungsberechtigten, 
Bäume und Hecken in einem verkehrssicheren Zustand zu halten, von einer Baumschutzsatzung/Baumschutzverordnung 
unberührt bleibt.

Anlage zu § 1: 
Planunterlage zur Darstellung des räumlichen Geltungsbereiches im Maßstab 1:15.000

Anlage zu § 10: 
gestaffelter Bußgeldkatalog
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         Seligenstadt, d. 15.02.2024 
 

ANTRAG 

Vorbereitungen für die Meldung als anspruchsberechtigte Kommune im Sinne des 

Einwegkunststofffondsgesetzes 

 

Der Magistrat wird gebeten die erforderlichen Vorbereitungen für die Meldung als 

anspruchsberechtigte Kommune nach dem Einwegkunststofffondsgesetz (EWKFondsG) zu 

treffen und sodann die Registrierung beim Umweltbundesamt zu veranlassen. 

 

Begründung 

Mit dem EWKFondsG vom 11.5.2023 können öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger (so auch 

die Stadt Seligenstadt) Gelder zur Bewältigung des Müllaufkommens, das insbesondere auch 

durch sog. Littering entsteht, erhalten. 

 

Die Hersteller von bestimmten Kunststoffprodukten werden mit dem o.g. Gesetz verpflichtet, 

einen Fonds zu finanzieren, aus dem die Kosten für Sammlung, Reinigung, Sensibilisierung und 

Datenerhebung dieser Produkte erstattet werden. Der Fonds wird vom Umweltbundesamt 

verwaltet. 

 

Um eine Kostenerstattung zu erhalten, sind die in diesem Zusammenhang von der Stadt 

erbrachten Leistungen, z.B. Reinigungsleistung Strecke in Kilometer, Sammlungsleistung 

Papierkorb in Liter, Reinigungsleistung Fläche in Quadratmeter, Reinigungsleistung Sinkkasten 

in Stück, Entsorgungsleistung Abfallmenge in Tonnen und der Aufwand der 

Öffentlichkeitsarbeit in Mitarbeiterstunden zu erfassen und dem Umweltbundesamt zu 

melden. Die hierzu erforderlichen internen Vorbereitungen sollten so bald als möglich 

angegangen und die Daten erfasst werden.  

Beim Umweltbundesamt erfolgt dann über die Plattform „DIVID“ auch die Registrierung als 

Anspruchsberechtigte. 
 

  
Fraktionsvorsitzender FWS 

Matthias Rupp   

Vorsitzender  

Matthias Rupp 

Friedhofstraße 6 

 06182/7498 
E-Mail: fraktion.fwsseligenstadt@web.de 

Stellv.Vorsitzende 

Ruth Gassel 

Max-Planck-Str. 15  

 06182/67377 

Hagen Oftring 

Ellenseestraße 7 

 01779666512 
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         Seligenstadt, d. 15.02.2024 
 

ANTRAG 

Prüfung von verkehrsrechtlichen Verbesserungen an der Einmündung des Fahrrad/-

Fußgängerweges zur Straße „An der Lache“ 

 

Der Magistrat wird gebeten Verbesserungen im Einmündungsbereich des Fahrrad- bzw. 

Fußgängerweges zur Straße „An der Lache“ zu prüfen, um insbesondere die Gefährdungen für 

die den Weg nutzenden Kinder und Jugendlichen zu minimieren. 

 

Begründung 

Von der Max-Planck-Str. kommend und zwischen den Tennisplätzen hindurch zur Straße „An 

der Lache“ führt ein gut frequentierter Fahrrad- bzw. Fußgängerweg. Die Nutzung des Weges 

hat sich seit der Inbetriebnahme des Wagens für die betreuten Kinder der Kita Sonnengesang 

noch verstärkt. PKW und LKW, die sich von und in Richtung des Sportplatzes der TuS 

Froschhausen bewegen, haben so gut wie keine Einsicht in den Weg, und in letzter Zeit sind 

bereits einige brenzlige Situationen zu beobachten gewesen. 

 

Mit relativ wenig Aufwand könnte hier eine Verbesserung geschaffen werden. Ob dies mit 

Hilfe von Verkehrsspiegeln, Piktogrammen auf der Fahrbahn oder Fahrbahnschweller 

geschieht, bleibt dem Magistrat vorbehalten.  

Bei Umsetzung der Maßnahme könnte sowohl das Sicherheitsempfinden der Kinder und der 

weiteren Fußgänger/-innen und Radfahrer/-innen gesteigert werden. 

Wir gehen davon aus, dass die Stadtverordnetenversammlung über die angedachten 

Maßnahmen informiert wird. 

 
 

  
Fraktionsvorsitzender FWS 

Matthias Rupp   

Vorsitzender  

Matthias Rupp 

Friedhofstraße 6 

 06182/7498 
E-Mail: fraktion.fwsseligenstadt@web.de 

Stellv.Vorsitzende 

Ruth Gassel 

Max-Planck-Str. 15  

 06182/67377 

Hagen Oftring 

Ellenseestraße 7 

 01779666512 
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